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Standen die Millionen Heimatvertriebenen in der 

Bundesrepublik im Schatten des »Wirtschaftswunders«? 

Das Gesetz über den Lastenausgleich – größtes sozial-

politisches Projekt des jungen Staates – hatte ihnen 

1952 Entschädigung und Integrationshilfen im Rahmen 

der »volkswirtschaftlichen Möglichkeiten« versprochen 

und gleichzeitig die Vermögensbesitzer zu Abgaben 

verpflichtet. Einer breiten Schicht von Leistungs-

empfängern kam der Lastenausgleich sehr zugute, 

doch die Entschädigung für verlorenes Grund- und 

Betriebsvermögen fiel relativ bescheiden aus – auch 

weil die Ausgleichsmittel weit hinter dem ökonomischen 

Wachstum zurückblieben. Über die vom ostdeutschen 

Mittelstand deshalb beklagte Benachteiligung gab es 

bei Dutzenden Gesetzesnovellen bis in die Zeit der 

Ostverträge hinein immer wieder heftigen politischen 

Streit. Die Konflikte, von einer Erfolgsgeschichte des 

Lastenausgleichs später meist ausgeblendet, werden 
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 Epilog 

Der Lastenausgleich und die Integration der Ostdeutschen  
in West-Deutschland 1

Bildeten die Heimatvertriebenen aus dem Osten nach alledem so etwas wie die 
»Nachhut des Wirtschaftswunders« in der westdeutschen Bundesrepublik, oder 
waren sie sogar dessen »Stiefkinder«? Schließlich blieben die Leistungen des Las-
tenausgleichs in den langen Jahrzehnten seiner Umsetzung ab 1952, anders als das 
Gesetz es verhieß, immer deutlicher hinter den weit mehr als doppelt so schnell 
wachsenden »volkswirtschaftlichen Möglichkeiten« zurück. 2 Die Frage bedarf 
aber gar keiner direkten Antwort. Der von manchen anfangs um den Lasten-
ausgleich befürchtete »28-jährige Krieg zwischen zwei Volksteilen« 3 fand näm-
lich vor allem deshalb nicht statt, weil es sogar den meisten der wirklichen oder 
gefühlten »Stiefkinder« der ökonomisch-sozialen Realität in der Bundesrepublik 
während der letzten großen Boom-Zeit der westlichen Welt 4 einfach von Jahr zu 
Jahr spürbar besser ging, weil Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit in dem schon 
1955 konstatierten »deutschen Wunder« rasch und sehr spürbar sanken. 5

Diese Gesamtentwicklungen schlugen letztlich stärker zu Buche als das Zu-
rückbleiben von Einnahmen und Leistungen des LAG hinter den finanziellen 
Potentialen, das selbst der oberste Staatsbeamte des Lastenausgleichs im Rück-
blick (1989) nicht mehr ganz abstreiten mochte. 6 Zeit-Herausgeber Bucerius 
hatte bei einer früheren Bilanz (1979) auf eine alte Polemik des niedersächsi-

1   Die Schreibweise mit Bindestrich sensibilisiert vielleicht besser als die übliche, auch in die-
ser Studie ansonsten verwendete Bezeichnung »westdeutsch« (synonym für »bundesrepublikanisch«) 
dafür, wie das süddeutsche Bayern oder das norddeutsche Schleswig-Holstein nach 1945 auch da-
durch mit dem eigentlichen, geographischen Westen Deutschlands am Rhein zu einem neuen poli-
tischen Westen zusammenwuchsen, dass gleichzeitig Millionen Ostdeutsche hinzu kamen. 
2   Das »westdeutsche Sozialprodukt«, auch daran erinnerte der Lastenausgleichsexperte Ziemer (Ex-
odus, S. 165) gerne, sei doch »seit 1950 bis 1972 von rd. 100 Milliarden DM auf fast 800 Milliar-
den DM gestiegen«. 
3   So im Hinblick auf die bis 1979 geplante Laufzeit der Vermögensabgabe mit kleinem Rechen-
fehler der FDP-Bundestagsabgeordnete Max Becker in der Sitzung seiner Bundestagsfraktion am 
13. Mai 1952, in: Editionsprogramm »Fraktionen im Deutschen Bundestag«, FDP, 1. WP, online, 
abgerufen am 20. Juni 2018.
4   Vgl. Kaelble, Der Boom; Bittner, Das westeuropäische Wirtschaftswachstum. 
5   Vgl. auch den Befund von Hockerts (Der deutsche Sozialstaat, S. 33), der Lastenausgleich habe 
»nur deshalb so schnell wirksam werden« können, weil der rapide Aufschwung und andere Faktoren 
den Integrationsprozess ebenfalls begünstigten. Grosser (Die Integration, S. 368) spricht von einer 
»langanhaltende[n] und weitgehende[n] Überschätzung der Transferleistung des Lastenausgleichs 
zugunsten der Zwangszuwanderer«.
6   In dieser These stecke, so der damalige BAA-Präsident, zumindest »ein Stück relativer Wahrheit« 
(Schaefer, Der Lastenausgleich, S. 176). 
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schen SPD-Flüchtlingsministers Albertz angespielt: Die von dem Sozialdemo-
kraten qua Lastenausgleich befürchtete Wiederherstellung des »Spießbürgers aus 
Breslau« in der Bundesrepublik, die die SPD unter allen Umständen hatte ver-
hindern wollen, habe eher nicht stattgefunden; für Vermögensschäden sei nach 
LAG doch nur halb so viel Geld ausgegeben worden wie für Renten und an-
dere soziale Hilfen. 7

Der materielle (Wieder-)Aufstieg der Vertriebenen erfolgte tendenziell nicht 
mit der absoluten Wohlstandsreichweite wie bei den Einheimischen, aber was 
den relativen Umfang des Aufstiegs betrifft – gemessen an dem bei den meisten 
Vertriebenen nach dem Totalverlust ja doch sehr viel niedrigeren Ausgangspunkt 
1946/47 –, gab es bei den Deutschen aus dem Osten vielleicht sogar ein noch 
größeres subjektives Wirtschaftswunder-Empfinden 8 und auch insofern eine 
eher geringe Bereitschaft, für »noch« bessere Ausgleichsleistungen mit letztem 
Einsatz zu kämpfen. Dies galt umso mehr, als jenseits der bis zum Schluss viel-
fach unbefriedigenden Hauptentschädigung gerade auch kleinere Ausgleichsleis-
tungen wie die Ausbildungsförderung oder die Aufbaudarlehen ausgesprochen 
gut wirkten – und zwar nicht zuletzt in psychologischer Hinsicht. 

In Gesprächen mit ehemaligen LAG-Leistungsempfängern, von denen man-
che in den Anfangsjahren der Gesetzesabwicklung noch in Lagern gelebt hatten, 
ist vielfach bis heute ein Gefühl tiefer Dankbarkeit zu spüren. Als »in der Pra-
xis unbedeutend, in den Auswirkungen überragend« 9 hat der in Königsberg ge-
borene Historiker Michael Salewski den Lastenausgleich erinnert und ihm eine 
ähnliche mentalitätsgeschichtliche Bedeutung wie dem Marschallplan attestiert. 
Hier lag der Hauptgrund des auch von Hans-Ulrich Wehler zu Recht beton-
ten, aus dem Lastenausgleich resultierenden Legitimitätszuflusses für die zweite 
deutsche Demokratie. 

Bei einer kritischen Bilanz der Lastenausgleichspolitik zwischen 1952 und 
1975 drängen sich dennoch Fragen auf. So bestätigt ihre Geschichte noch ein-
mal, dass von einer sozialen und politischen Integration der Vertriebenen kaum 
im Sinne eines wirklich wechselseitigen Prozesses der Angleichung zwischen 
Ost- und Westdeutschen die Rede sein kann, sondern dass es sich bei dem Gan-
zen weit mehr um eine »einseitige Anpassung« der vertriebenen Minderheit an 

7   Die Zeit, 13. April 1979 (BPA 515). »Versäumnisse und Fehler« bei der Entschädigung sah rück-
blickend auch J. Jürgen Jeske in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 8. Juni 1978 (BPA 515); aber 
man habe mit dem LAG eben Neuland betreten müssen. 
8   Wie etwa Grosser (Die Integration, S. 135) für das wirtschaftlich besonders prosperierende 
Nord-Württemberg betont hat, resultierten die Einschätzungen der persönlichen Lage immer auch 
aus vergleichenden Blicken auf die familiäre Generationenfolge, wobei hier in den unteren Schich-
ten der Vertriebenen nicht weniger (1971: 47 %) einen sozialen Aufstieg wahrnahmen als bei den 
Einheimischen. 
9   Salewski, »Verweh(r)te Heimat«, S. 180.
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die westdeutsche Mehrheit handelte: 10 also nicht um die »Eingliederung« eines 
»sichtbar, fühlbar und mitbestimmend« bleibenden neuen Teils in die Aufnah-
megesellschaft, sondern, wie Staatssekretär Nahm es befürchtet hatte, eher um 
dessen bloße »Einschmelzung«. 11 

Das hauptsächliche materielle Ergebnis bestand darin, dass die Vertriebenen so-
wohl ihre ostdeutsche Heimat als auch ihr Eigentum dort, soweit vorhanden, ver-
loren und dass viele nie eine auch nur annähernd dem Wert des Verlusts entspre-
chende Entschädigung erreichten. Gerade der gewerbliche und bäuerliche, auf 
Vermögen gegründete Mittelstand der früheren deutschen Staats- und Siedlungs-
gebiete im Osten hat in diesem Zusammenhang mit den größten sozialen Status-
verlust realisiert, 12 ja er wurde, wie ein Verbandsorgan Mitte der 1970er Jahre dras-
tisch resümierte, durch das LAG »weitgehend dem Untergang überantwortet«. 13 
Bundesweit gab es unter den Vertriebenen (laut Mikrozensus-Erhebungen von 
1970/71) signifikant weniger Selbständige, von denen zwei Drittel ihre alte beruf-

10   So Dierk Hoffmann und Michael Schwartz (Hoffmann/Schwartz, Einleitung, S. 12) zusam-
men fassend zu den Befunden der westfälischen Lokalstudien Peter Exners (Exner, Integration oder 
Assimilation). 
11   Vgl. das Manuskript der von ihm auf einer BdV-Sozialtagung am 20. Juni 1970 gehaltenen Re-
de: AdsD, SPD-F, 4. WP, Nr. 949, S. 2.
12   Für etliche der einst sehr Vermögenden wie etwa den Fürsten von Clary und Aldringen, 
den Herrn von Teplitz-Schönau im Nordböhmischen, der in der Bundesrepublik »am Bettel-
stab durch die Lande wanderte« (so Becher, Zeitzeuge, S. 222), galt dies nicht minder. Doch 
fiel diese Gruppe – die ostelbischen Großgrundbesitzer eingeschlossen –, über die im Rah-
men der Geschichte des Lastenausgleichs dringend noch spezieller geforscht werden müsste, im 
Vergleich zum vertriebenen Mittelstand zumindest quantitativ weniger ins Gewicht. Im Nach-
kriegsfilm (z. B. »Waldwinter«, 1956) ist der Topos des – in diesem Fall schlesischen – Barons 
und der nur geringen Zahlungen, die ihm aus dem Lastenausgleich zustanden, durchaus ein 
Thema gewesen (vgl. Moeller, The Search, S. 136); literarisch dazu am Beispiel einer hinter-
pommerschen  Adeligen, die Opfer eines Heiratsschwindlers wird, der es nicht zuletzt auf ihre 
Lastenaus gleichsgelder abgesehen hat, vgl. den Romanzyklus von Christine Brückner, Jauche 
und Levkojen. Der Ostpreuße Michael Salewski hat vor dem Erfahrungshintergrund eines Groß-
onkels darüber berichtet, dass, wer von den ehemaligen Gutsbesitzern aus Lastenausgleichszah-
lungen »einen bescheidenen Hof im Westen pachtete oder erwarb«, bei einigen Standesgenossen 
aus dem Osten »eisiger Verachtung« verfiel (Salewski, »Verweh(r)te Heimat«, S. 180). Mit Zah-
len belegt hat das jüngst – für den in Niedersachsen in Einzelfällen wieder ansässig gewordenen 
ostelbischen Adel – auch Miller (Die Junker, S. 360). Den Junkern »als Ganzes betrachtet«, so 
Miller, sei es nicht möglich gewesen, »sich auf Kosten der westdeutschen Bourgeoisie« mit Hilfe 
des Lastenausgleichs »an bedeutender Stelle im Wirtschaftsleben zu etablieren« (ebd., S. 312). Vgl. 
dagegen auch das ältere Urteil Conzes (Von deutschem Adel, S. 197 f.), der Staat habe den Ade-
ligen per Lastenausgleich die Chance gegeben, »sich dem einstmals innegehabten sozialen Status 
wieder anzunähern.« Lesenswert ist in diesem Zusammenhang auch die jüngst erschienene Fami-
liengeschichte derer von Puttkamer, die allein den Bodenwert ihrer 24 hinterpommerschen Güter 
(einige weitere v. a. in Ostpreußen und Schlesien kamen hinzu) auf umgerechnet 290 Mio. Euro 
beziffert und daran erinnert, dass der LAG-Entschädigungsbetrag bei kleinbäuerlichem Besitz bei 
855 DM pro Hektar lag, bei den Großgrundbesitzern dagegen bei nur 91 DM. Puttkamer, Zwei 
Eichen, S. 253, 257. 
13   DOD, 1. September 1977 (BPA 515). Zudem hätte die Hälfte der zu geringen und viel zu spät 
einsetzenden Leistungen »von den Vertriebenen dem Gesetzgeber abgetrotzt« werden müssen. 
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liche Stellung im Westen nicht wieder hatten aufbauen können, 14 und auch deut-
lich weniger Immobilienbesitzer. 15 Die Zahl der Ostdeutschen unter den 14 000 
Vermögenssteuermillionären im Bund wurde auf weniger als 300 geschätzt, ob-
wohl es dem Bevölkerungsanteil nach an die 3000 hätten sein sollen. 16 Und be-
sonders hart hatte es auf der anderen Seite der Sozialskala die Älteren aus dem 
Osten getroffen, die in der Bundesrepublik oft in weit beengteren Verhältnissen 
hausten, als sie es vor dem Exodus aus der Heimat für ihren Lebensabend hat-
ten erwarten dürfen. 17 Nur 1,4 % der Einheimischen, aber gleich dreimal mehr, 
nämlich 5,8 % der Vertriebenen, lebten Mitte der 1960er Jahre noch am Rande 
des Existenzminimums. 18  

Die statistischen Zahlen waren das Ergebnis einer gesellschaftlichen Wirklich-
keit, die trotz aller anfänglichen rhetorischen Bekenntnisse zum Prinzip des Lasten-
ausgleichs dadurch charakterisiert war, dass die Integration der Vertriebenen eine 
von den Westdeutschen »psychologisch nicht akzeptierte« 19 oder allenfalls halb ak-
zeptierte Kriegsfolgelast blieb. Nach einer Umfrage aus dem Jahr 1951, welche 
Gruppe am meisten »Anrecht auf Hilfe« habe, standen Kriegerwitwen und -wai-
sen an erster, die – einheimischen – Bombengeschädigten an zweiter Stelle. Erst 
auf dem dritten Rang, vor den noch lange nicht anerkannten Helden des 20. Juli 
und den zahllosen jüdischen Opfern, folgten die Vertriebenen aus dem Osten. 20

Charakteristisch waren in diesem Zusammenhang die Eindrücke, die ein ho-
her Beamter des Düsseldorfer Sozialministeriums 1955 bei jeder Versammlung 
der einheimischen Kriegssachgeschädigten, aber auch überhaupt bei jedem Ge-
spräch gewann, »das wir auf der Straße oder in einem öffentlichen Verkehrsmit-
tel führen«. Man habe »immer sofort die ganze Umgebung gegen« sich, so der 
Ministerialdirigent, wenn man »etwas Positives für die Vertriebenen und Flücht-
linge« sage, obwohl die zur LAG-Finanzierung gar nicht herangezogene ein-
heimische Mehrheit selbst von einer Vermögensabgabe in Höhe von wirklich 
50 % kaum tangiert worden wäre. Es überwiege eine neiderfüllte Stimmung: 
Die Flüchtlinge »kamen in Lumpen und haben so viel bekommen; und wer 

14   Gerhardt, Von der Exklusion, S. 185.
15   Eine gewisse Ausnahmestellung hatte allerdings Bayern inne, wo sich Anfang der 1970er Jahre 
allein ein Drittel aller bundesdeutschen Vertriebenenbetriebe befanden, obwohl der Freistaat nur et-
wa jeden vierten Ostdeutschen aufgenommen hatte. Vgl. dazu die statistisch abgestützten Bemer-
kungen von Hans Schütz (in: Huber, Bayern, S. 70), der dies auch auf die frühzeitige Bereitstellung 
von Landeskrediten zurückführt. 
16   Ziemer, Exodus, S. 167.
17   20 Jahre Lastenausgleich, S. 105.
18   Die Lage, S. 11. 
19   So Grosser, Die Integration, S. 456. Es sei ein Mythos (ebd., S. 457), dass es eine rasche solida-
rische Gleichstellung beider Bevölkerungsgruppen bzw. einen solidarischen Interessenverzicht der 
Einheimischen gegeben habe. 
20   Zu der von amerikanischer Seite durchgeführten Befragung vgl. Schwartz, Vertriebene, S. 11.
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gibt uns etwas?« 21 Zehn Jahre später, 1965, ermittelten Umfragen in einer reprä-
sentativ ausgewählten westdeutschen Mittelstadt eine deutliche absolute Mehr-
heit der Einheimischen (58,8 %) gegen eine stärkere Unterstützung der Vertrie-
benen. Denn 61,4 % der Befragten, von den über 60-jährigen sogar 70,8 %, 
meinten, es gehe den Neubürgern aufgrund der staatlichen Unterstützung heute 
sogar besser als den Alteingesessenen. 22 

Das heißt summa summarum, dass die staatlichen Eingliederungs- und Ent-
schädigungsmaßnahmen seit Ende der 1940er Jahre »auf wenig Verständnis 
und Unterstützung bei der Bevölkerung« gestoßen waren. 23 Wie das Stim-
mungsbild ausgesehen hätte, wenn die meisten Einheimischen den Vertrie-
benen nicht gleichzeitig großen Fleiß und gute Manieren bescheinigt 24 und 
wenn beide Gruppen nicht »grundlegende Werte und Normen« geteilt und 
die gleiche Sprache gesprochen hätten, 25 mag man sich angesichts der Mil-
lionenmasse der im westlichen Deutschland zwangsangesiedelten Menschen 
kaum ausdenken. 

Hatte die nur bedingte Bereitschaft zu Opfern für die Vertriebenen auch mit 
einem untergeordneten Stellenwert der Ostgebiete im kollektiven Gefühlshaus-
halt der (West-)Deutschen zu tun? Nahmen die Deutschen ihren verlorenen Os-
ten womöglich anders wahr als die Finnen ihr mythenumranktes Karelien? 26 Und 
was für eine Rolle spielte dabei, dass von Finnland vor der karelischen Zwangs-
migration eben kein rassenideologischer Vernichtungskrieg ausgegangen war? 27 
Der junge, aus Schlesien stammende CDU-Bundestagsabgeordnete  Helmut 
Sauer gewann jedenfalls im Jahr des Lastenausgleichsschlussgesetzes 1975 den 

21   Landsberg, Das Zusammenleben, S. 9 ff. 
22   Hinst, Das Verhältnis, S. 42 f.
23   Ebd., S. 44. Von den Ostvertriebenen, deren große Mehrheit die schlechte Stimmung der 
Westdeutschen wegen des Lastenausgleichs realistisch einschätzte, stimmten übrigens nur gut 10 % 
der Meinung zu, es gehe ihnen heute besser als den Altbürgern.
24   In beiden Gruppen schätzten folglich 80 % das wechselseitige Verhältnis als insgesamt gut ein. 
Ebd., S. 93. 
25   So Dettmer (Konflikte, S. 320) auf der Basis ihrer Studien in niedersächsischen Gemeinden. 
Wie Dettmer betont, hatte der westdeutsche Sozialneid auf die sich wieder hocharbeitenden Ost-
deutschen nicht zuletzt in der vorher gegen die Vertriebenen gerichteten Armutsstigmatisierung 
seine Wurzeln. Viele Einheimische konnten sich einfach nicht vorstellen, dass es beim Aufstieg der 
ostdeutschen Habenichtse mit rechten Dingen zuging. Auch etwa im Katholischen Flüchtlingsrat 
wurde deshalb schon früh mit Sorge registriert, wie der beginnende Lastenausgleich »die psycholo-
gischen Gegensätze« zwischen Einheimischen und Vertriebenen vertiefte (BZA, Generalia, 1946–
1961, 263.10: Protokoll der Sitzung vom 16. März 1950).  
26   Vergleichende Beobachter haben früh vermerkt, dass der Verlust Kareliens für Finnland »noch 
mehr als den materiellen Wert« bedeutete. Die verlorene Provinz stehe für »das sechshundert Jahre 
lang hart verteidigte Stammland der finnischen Volkstradition, das Land der finnischen Sagen und 
Märchen, das Land des Kalevala-Epos«; der Verlust habe »somit das finnische Volk in seinem inners-
ten Wesen« getroffen. Gadolin, Das Flüchtlingsproblem, S. 4 f.  
27   Vgl. Kittel, Vertreibung, S. 13.
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Eindruck, dass »von einer Solidarität aller Deutschen mit den Heimatver- 
triebenen keine Rede sein könne«. 28 Ob dies auch damit zusammenhing, dass 
die NS-Propaganda gegen den slawischen Osten auf die Deutschen von dort ab-
gefärbt hatte, in dem Sinne, dass die Westdeutschen Vorurteile bezüglich einer 
rassischen Minderwertigkeit der Ostvölker auf die Ostdeutschen übertrugen, 
lässt sich nur vermuten. 29 Unter den Vertriebenen kursierte aber Anfang der 
1950er Jahre das Wort, sie seien dazu verurteilt, »die Rechtsnachfolger der nicht 
mehr vorhandenen Ostarbeiter zu sein.« 30

Im Blick auf die Vertriebenensozialpolitik kann man sich an eine Einschät-
zung erinnert fühlen, die K. Erik Franzen im Anschluss an Pertti Ahonen ein-
mal zum ostpolitischen Diskurs geäußert hat: »Die Vertriebenenvertreter« seien 
im Bund »von fast allen für ihre Anliegen zentralen Machtpositionen in Par-
teien und Regierung ausgeschlossen« worden; »kleine, abgeschlossene […] 
Machtzirkel« hätten ohne deren Beteiligung über »die Vertriebenenfrage« ent-
schieden, und selbst das BMVt habe lediglich eine »marginale Rolle« gespielt. 31 
Zumindest theoretisch aus der Rückschau betrachtet wäre es wohl besser ge-
wesen, wenn sich die Vertriebenenverbände seit Mitte der 1950er Jahre weni-
ger stark auf die ostpolitischen Themen und auf einen fast 20-jährigen Abwehr-
kampf gegen die Aufgabe der Rechtspositionen in Sachen Oder/Neiße-Linie 
und Münchner Abkommen konzentriert, sondern ihre Kräfte mehr auf soziale 
Verbesserungen ausgerichtet hätten. 32

Nur selbst in der Zeit der Ostverträge, als es hier zum letzten Mal ein »Fens-
ter der Gelegenheiten« gab, konnten oder wollten sie sich aufgrund ihres zutiefst 
verletzten Rechtsempfindens zu einer solchen »materialistischen« Position nicht 
durchringen. Zumindest in der für den Lastenausgleich entscheidenden Phase 
bis Anfang der 1960er Jahre hatten sich ja auch noch SPD und FDP gegen eine 

28   Das Zitat des in Niedersachsen neu beheimateten Politikers stammt aus einer Rede, die er auf ei-
ner großen BdV-Versammlung in Bonn in der Zeit nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
zum Warschauer Vertrag gehalten hatte. Ostpreußenblatt, 29. November 1975, S. 1. 
29   Auf einen möglichen Nexus an dieser Stelle haben schon seit den 1980er Jahren Autoren wie 
Dettmer (Konflikte, S. 317), Müller-Handl (Die Gedanken, S. 84) oder Krug/Mundhenke 
(Die Eingliederung, S. 42) hingewiesen. Aus hessischen Dörfern wissen wir etwa, dass die Flücht-
linge »aus dem Osten« oft als »Hinterwäldler ohne Kultur und Zivilisation« (Müller-Handl, Die 
Gedanken, S. 85) betrachtet wurden, allerdings auch, dass manche, die »daheim wirklich nichts hat-
ten, mords angegeben haben« (ebd.). 
30   Der Mittag, 9. August 1951, mit Bezug auf eine Aussage des BHE-Politikers Kraft (BArch, 
N 267/3).  
31   Franzen, Der vierte Stamm, S. 166; Ahonen, After the Expulsion, S. 266–271.
32   Auch Schlau (Politik, S. 568) hat herausgearbeitet, dass die starke Betonung des Heimatrechts 
die »Stoßkraft« der materiellen Entschädigungsforderungen der Vertriebenen »ganz sicher« erheblich 
»gebremst« habe. Der Kalte Krieg habe, so Schlau (ebd., S. 570), die Möglichkeit eines »genialen 
Ablenkungsmanövers« geboten; durch den Ost-West-Konflikt seien die Vertriebenen »erfolgreich 
von ihrer eigentlichen Existenzfrage, der Durchsetzung eines wirklichen Lastenausgleichs, abge-
lenkt« worden.
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»Verzichtspolitik« gewandt, so dass für eine alternative, stärker sozialpolitisch fo-
kussierte Strategie zeitgenössisch wenig Raum war. Es bleibt aber ein gewisses 
Paradoxon, dass gerade die anhaltende Hoffnung auf Rückkehr bei den Vertrie-
benenverbänden einem »radikaleren« Engagement für den Lastenausgleich im 
Wege stand, auch weil dieser mindestens bis zu den Ostverträgen nicht durch-
weg als definitive Entschädigung betrachtet wurde, sondern oft als bloßes Zwi-
schenentgelt für die entgehende Nutzung des Eigentums in der Heimat. 

Es wäre gleichwohl ganz falsch, den Sachverhalt so darzustellen, 33 als hätten 
sich die bürgerlichen Vertriebenenführer gleichsam vom kapitalistischen Sys-
tem korrumpieren lassen und die »unterprivilegierten« ostdeutschen Schich-
ten durch rein taktischen heimatpolitischen Revisionismus von ihren eigent-
lichen sozialen Interessen abgelenkt. Für eine derartige Verschwörungstheorie 
haben sich in den konsultierten Aktenmetern auch zu verbandsinternen Vorgän-
gen keinerlei Anhaltspunkte gefunden. Die tatsächlich erfolgende Priorisierung 
der ostpolitischen Agenda gegenüber der sozialpolitischen war nicht taktischer 
Art. Sie entsprach vielmehr einer Strategie, die auf so gut wie unverrückbaren 
politischen und völkerrechtlichen Grundüberzeugungen fußte. 

Zu betonen ist, dass die Vertriebenen als soziologische Gruppe stets eine – 
letztlich »ohnmächtige« – Minderheit blieben, und die Gruppe der einst bes-
ser situierten Ostdeutschen sogar nur eine noch kleinere Minderheit innerhalb 
dieser gesellschaftlichen Minderheit, während eine überwiegende Mehrheit der 
Geschädigten kein größeres Grund- oder (land-)wirtschaftliches Betriebsver-
mögen besessen hatte. Die Gruppe der stärker vermögensgeschädigten Vertrie-
benen war jedenfalls bei weitem nicht groß genug, um für die Volksparteien in 
einer parlamentarischen Demokratie wichtiger zu sein als das Stimmenpoten-
tial der abgabepflichtigen oder zumindest Steuern zahlenden Einheimischen. 
Insofern hätte es in den Reihen der Ost- und Sudetendeutschen einer politi-
schen Ausnahmeerscheinung von der Größe mindestens Adenauers bedurft, 
um unter den widrigen Umständen ihrer unumstößlichen gesellschaftlichen 
Minderheitensituation einen besseren Lastenausgleich herauszuholen. Doch 
ein ostdeutscher Adenauer war 1945 nicht mit über Oder und Böhmerwald 
gekommen.

Es bleibt der verstörende Vorgang, dass eine vom Schicksal so schwer geprüfte 
Gruppe wie die der Ostvertriebenen sich selbst einredete oder von der Auf-
nahmegesellschaft einreden ließ, keine Partikularinteressen gar via eigener Partei 
verfolgen zu dürfen. Dabei hätte der BHE den Verdacht, es gehe ihm doch nur 
um materielle Vorteile für die Vertriebenenklientel, statt durch außenpolitisch 
missverständliche nationalistische Töne in Richtung der ohnehin unerreichba-

33   Wie dies Hans-Jürgen Gaida (Die offiziellen Organe, S. 242 ff., 251) getan hat. 
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ren Einheimischen besser durch eine entschiedene Anwaltschaft für das ostdeut-
sche Kulturerbe ausräumen können.

Welches riesige Betätigungsfeld hier lag und weitgehend brach blieb, konnte 
jeder sehen, der nur einmal die Gesamtausgaben von Bund und Ländern nach 
dem Kulturparagraphen des 1953 beschlossenen Vertriebenengesetzes mit den 
viel höheren Summen im Kulturhaushalt einer einzigen westdeutschen Groß-
stadt verglich. Selbst in den 1960er Jahren bewegten sich die sog. § 96-Leistun-
gen des Bundes bzw. der Länder zusammen stets nur im einstelligen Millionen-
bereich, während z. B. allein das Auswärtige Amt für seine Kulturarbeit anno 
1968 über 150 Mio. DM zur Verfügung hatte. 34 Mit einigem Grund also hat 
ein führender BHE-Politiker 1958, als es nur längst zu spät war, öffentlich dar-
über sinniert, ob man, statt auch um die Einheimischen zu werben, nicht doch 
besser eine viel klarer ostdeutsch konturierte »Regionalpartei besonderer Art« 
hätte gründen sollen. 

Es sei unterstrichen, dass unsere Befunde nicht moralisierend als General-
vorwurf an die Adresse der auf Besitzstandswahrung bedachten westdeutschen 
»Ur«-Bevölkerung oder gar prinzipiell demokratiekritisch verstanden wer-
den dürfen. Wenn man sich nur etwa das Los der nach dem Ersten Weltkrieg 
zwangsmigrierten griechischen Muslime in der Türkei Kemal Atatürks vergegen-
wärtigt 35 oder gar das der zu »Umsiedlern« bagatellisierten und gewaltsam assi-
milierten Ostvertriebenen in der DDR, deutet nichts darauf hin, dass autoritäre 
Staaten oder Diktaturen Integration »besser könnten« als Demokratien. Doch 
scheinen auch bei demokratischen Integrationsprozessen gewisse anthropologi-
sche Grundkonstanten zu wirken. 36 Insofern spricht wenig dafür, dass ein Las-
tenausgleich umfassender ausgefallen wäre, wenn – hypothetisch gesprochen – 
die Bayern nach Böhmen und die Niedersachsen nach Schlesien in eine östliche 
Bundesrepublik vertrieben worden wären.

34   Kittel, Vertreibung, S. 87. Zur langen Fortsetzung der besagten Unterfinanzierung vgl. einen 
Artikel Klaus Weigelts in der Kulturpolitischen Korrespondenz aus dem Jahr 2011, abgedruckt in: 
Weigelt, Im Schatten, S. 21. 
35   Vgl. Bedlek, Imagined communities.
36   Vgl. dazu schon die soziologischen Betrachtungen über das Fremde und das Eigene bei Sim-
mel, Exkurs über den Fremden, oder aus humanethologischer Perspektive Eibl-Eibesfeld, Frem-
denfurcht. Als Beispiel für einen weiteren – trotz vergleichsweise geringerer Quantitäten – aus-
gesprochen schwierigen demokratischen Integrationsprozess, den der Algerien-Franzosen, vgl. 
Borutta/Jansen, Vertriebene and Pieds-Noirs.
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